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Änderung der COVID-19-Schutzbestimmungen  
für schwangere Lehrerinnen ab 27. April 2022 
 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, 

 

sehr geehrter Herr Direktor! 

 

Im Hinblick auf die Erlässe des Bundesministeriums für Bildung Wissenschaft und Forschung „COVID-
19-bezogene Personalmaßnahmen „Angehörige einer Risikogruppe, Schwangere“, GZ 2022-
0.239.810, vom 01. April 2022 und „Erlass zum Schulbetrieb ab dem 25. April 2022“, GZ 2022-0.289.386, 
vom 22. April 2022 ergeht für schwangere Pädagoginnen an Mittelschulen, Polytechnischen Schulen 
und Landesberufsschulen folgende Weisung. 
 

Grundsätzlich endet das distance learnig für schwangere Lehrerinnen an Mittelschulen, Poly-

technischen Schulen und Landesberufsschulen am 26. April 2022 und sind diese ab dem 27. April 2022 
wieder im Präsenzunterricht einzusetzen. 

Auf Wunsch können Schwangere auch weiterhin von Präsenzunterricht und -aufgaben befreit werden. 
In diesem Fall ist es erforderlich, einen schriftlichen formlosen Antrag in der jeweiligen Direktion 
einzubringen; dieser Antrag ist in weiterer Folge an die/den zuständige/n Mitarbeiter/in der 
Bildungsregion vorzulegen. 

Der konkrete Einsatz der schwangeren Lehrperson bis zum Ende des Schuljahres 2021/22 erfolgt nach 
Rücksprache mit der/dem zuständigen Mitarbeiter/in der Bildungsregion. 

Ergänzend wird ausgeführt, dass schwangere Pädagoginnen an Volksschulen und Allgemeinen Sonder-

schulen auch weiterhin ausschließlich im distance learning einzusetzen sind; administrative Tätigkeiten 
im Schulgebäude sind jedoch unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen möglich. 
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Diesbezüglich wird auf die geltenden Erlässe, insbesondere auf den Erlass „Einsatz von schwangeren 
Lehrpersonen im Unterricht gemäß COVID-19-Schutzbestimmungen“, GZ VILa2/110-2021 vom  
31. März 2021, hingewiesen. 
 

Die Einschränkung der Schutzbestimmungen auf werdende Mütter ohne vollständigen Impfschutz ist 
entfallen. 
 

Der gegenständliche Erlass ist den schwangeren Lehrerinnen nachweislich zur Kenntnis zu brin-

gen! 
 

Folgende Erlässe werden aufgehoben: 
GZ VILa2/128-2021 vom 29. September 2021: Einsatz von schwangeren Lehrerinnen im Unterricht 
gemäß der COVID-19-Schutzbestimmungen;  
GZ VILa2/134-2021 vom 29. November 2021: COVID-19-bezogene Personalmaßnahmen: Angehörige 
einer Risikogruppe, Schwangere, ausschließlich der Punkt „Schwangere“; 
GZ VILa2/134-2021 vom 13. Dezember 2021: COVID-19 Schutzbestimmungen; schwangere Lehrper-

sonen, und 

GZ VILa2/138-2021, vom 12. Jänner 2022: COVID-19-Schutzbestimmungen; schwangere Lehrper-

sonen. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Bildungsdirektorin: 

Paulmichl 

Elektronisch gefertigt 

 

 

 

Ergeht nachrichtlich an: 
1. die Bildungsregionen im Leitweg 

2. den Zentralausschuss Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen 

3. die Personalvertretung für Lehrpersonen an berufsbildenden Pflichtschulen 

4. das Amt der Steierm. Landesregierung, Abteilung 6 – Bildung und Gesellschaft, Karmeliterplatz 2, 8010 
Graz 

5. das Amt der Steierm. Landesregierung, Abteilung 6 – Bildung und Gesellschaft, Fachabteilung berufs-

bildendes Schulwesen, Trauttmansdorffgasse 2, 8010 Graz 

6. das Bischöfliche Ordinariat der Diözese Graz-Seckau, Amt für Schule und Bildung, Bischofplatz 4,  
8010 Graz 

7. die Evangelische Superintendentur A.B. Steiermark, Kaiser-Josef-Platz 9, 8010 Graz 

8. Herrn Mag. Michael Aldrian, Fachinspektor und Repräsentant für Steiermark der Österreichischen 
Buddhistischen Religionsgesellschaft fiwest@buddhismus-austria.at 
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9. Herrn Mag. Branislav Djukaric, Fachinspektor für orthodoxe Religion 

10. Herrn Mag. Hüseyin Genc, Fachinspektor für die Alevitische Glaubensgemeinschaft 

11. Herrn Mag. Marcel Kink, Fachinspektor für Neuapostolische Religion 

12. Herrn Ali Kurtgöz, Fachinspektor für islam. Religion  

13. F rau Sophie Sautter, Fachinspektorin für die Freikirchen in Österreich 
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